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VERFAHRENSVERMERKE

zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Weidhuf“
bestehend aus Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen und Begründung mit Umweltbericht

Entwurfsverfasser: HPC AG - das Ingenieurunternehmen
i.A. Dipl. Ing. Andrea Ganzenmüller
i.A. Dipl. Ing. Michael Jeltsch
Nördlinger Straße 16, 86655 Harburg

1 Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Forheim hat in der öffentlichen Sitzung vom 19.01.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans
„Gewerbegebiet Weidhuf“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.01.2022 ortsüblich bekannt
gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung in der Fassung vom 19.01.2022 hat in der Zeit vom 28.01.2022 bis 28.02.2022 gem. §
3 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

3 Vorgezogene Behördenbeteiligung

Die Gemeinde Forheim hat die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1
BauGB in der Zeit vom __________  bis einschließlich __________  durchgeführt.

4 Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeinde Forheim hat in der öffentlichen Sitzung vom 16.03.2022  den Entwurf sowie die Begründung mit
Umweltbericht des Bebauungsplans “Gewerbegebiet Weidhuf“ in der Fassung vom 16.03.2022 gebilligt und die
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

5 Öffentliche Auslegung (Offenlegung)

Der Entwurf des Bebauungsplans “Gewerbegebiet Weidhuf“ in der Fassung vom 16.03.2022 und die zum
Auslegungszeitpunkt vorliegenden umweltbezogenen Informationen wurden gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom __________  bis einschließlich __________ öffentlich ausgelegt.

Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
durchgeführt.

6 Satzungsbeschluss

Nach der abschließenden Behandlung der Anregungen beschließt der Gemeinderat den Bebauungsplan
“Gewerbegebiet Weidhuf“ in der Fassung vom __________  in seiner öffentlichen Sitzung am __________  als
Satzung.

7 Aufgestellt / Ausgefertigt

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe,
Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom __________
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

8 Bekanntmachungsvermerk

Der Satzungsbeschluss wurde am __________ ortsüblich gekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan in Kraft. Auf Rechtsfolgen der $$ 44, 214 und 215 BauGB wurde hingewiesen.

Forheim, den ………………..

………………………………………………………

Andreas Bruckmeier, 1. Bürgermeister

SD:  Satteldach
WD: Walmdach
ZD: Zeltdach
PD: Pultdach
VPD: Versetztes Pultdach
FD: Flachdach
GH: Gebäudehöhe
WH: Wandhöhe

NUTZUNGSSCHABLONE
Art der baulichen Nutzung

max. Zahl der Vollgeschosse, Dachneigung

Grundflächenzahl Geschoßflächenzahl

Bauweise

max. Gebäudehöhe
max. Wandhöhe

0,8

I+D

0,8

Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß)
Grundflächenzahl (als Höchstmaß)
Geschoßflächenzahl (als Höchstmaß)

II

Dachform

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
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